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II (Des chnellläufer „Laufbahn“ vom Stand
unkte der Noral.) Im Februar 1887 berichteten die Zeitungen
aus Berlin: 7 Fritz öpernik, der bekannte Schnellläufer, geht ſeiner
Auflöſung entgegen; der im beſten Mannesalter Stehende efindet
ſich Im letzten Stadium der Lungenſchwindſucht, E  6 ihm die von
ihm gewählte „Laufbahn“ eingetragen Eine olche launige
Notiz liest ſich chnell und leicht; allein großes Stück Elend

ſich darunter bergen! Wie mag unter dieſer „Laufbahn“ nicht
bloß die Lunge des Schnellläufers, ondern ebenſo und noch mehr
ſein ganzes Daſein gelitten haben! In die Kategorie dieſer Berufs
arten, E  E ungeachtet der damit verbundenen efahren für Ge⸗
ſundheit und eben zur Friſtung der Exiſtenz von nicht Wenigen
gewählt und betrieben werden, gehört auch die Beſchäftigung der
Seiltänzer, Kunſtreiter, Thierbändiger und andere. Es iſt gewiß nicht
unintereſſant erörtern, wie ich dieſe Berufsarten zum chriſtlichen
Sittengeſetze verhalten, und zu unterſuchen, wie der Seelſorger, ins⸗
beſonders auch der Beichtvater derlei Individuen 3u behandeln habe,
enn ſie überhaupt noch den Beichtſtuhl Ufſuchen

Wenn wir die bezeichneten Berufsarten auf ihr Verhältniß zum
chriſtlichen Sittengeſetze rüfen, ſo treffen verſchiedene Momente 3u⸗
ſammen, E  6 ieſelben zUum mindeſten ſehr bedenklich erſcheinen
laſſen

haften dieſen Erwerbsarten diejenigen Nachtheile an,
E  E aus dem Entbehren eines Abilen Aufenthaltes nd ruhigen,
geſelligen Zuſammenlebens mit anderen hervorgehen: 1 den An
gehörigen derſelben der reiche egen der regelmäßigen Seelſorge
entzogen; ſie können Sonn⸗— und Feiertagen vielleicht kaum die
heilige Meſſe hören oder wenn auch, drängt abet ihrem Geiſte
der Gedanke die bevorſtehende Production und deren pecuniären
Erfolg auf; noch weniger läßt ſich erwarten, daß ſie mit Aufmerkſam⸗
keit und Verlangen das Wort Gottes ören oder gar zuweilen die
heiligen Sacramente empfangen; und da das alles V  ahr Aus V  .  ahr
ein In gleicher Weiſe ſich ortſetzt, muß nothwendig der religiöſe
E allmälig ſich Me und mehr verlieren. Ferner nden ſich In
en „Künſtlergeſellſchaften“ aſt durchweg Perſonen verſchiedenenGeſchlechtes zur gemeinſamen Ausübung threr 7  un vereinigt und
aben gemeinſame Unterkunft, ſei eS Iim Reiſewagen, eS in den
Gaſthäuſern; ein Im heurigen Jahre in Wien verhandelterCriminalfall, In welchem ein junger, verehelichter, aber von ſeinerGattin getrennt (bender Volksſänger eine junge „Collegin“ aus
Eiferſu erſtochen hat, ließ einen betrübenden Einblick thun, wie
weit der geſchlechtliche Verkehr als „bloß collegialer“ angeſehen ird
Die Kinder, ob nun aus rechtmäßiger Ehe oder ſündhafter Ver⸗

——f 9 proſſen, entbehren des ſyſtematiſchen Schuluntterrichten,
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alſo auch des Religionsunterrichtes, und werden Iu Folge des ander⸗
lebens nur frühreif für das B5i

Die hiemit oberflä  Ich angedeuteten Uebelſtände fallen bei dem
Urtheile ber den ſittlichen ** der H• rage ſtehenden Berufs
arten gewi ganz beſonders in die Wagſchale Allein man kann hier
mit Recht bemerken, daß von dieſen nämlichen Nachtheilen auch
andere Berufsclaſſen betroffen werden, wie wandernde Uſi
kanten, Sängergeſellſchaften, Schauſpieler w.; dagegen pricht
aber wieder zu Ungunſten der von un beurtheilenden Berufs
zweige, daß dieſe ganz und gar nicht azu angethan ſind, einen
bildenden oder veredelnden flu auf die Zuſchauer üben. Wenn⸗
glei Schauſpiele oder Geſangsproductionen geradezu corrumpirend
wirken können, ſo ind doch leſe Unterhaltungen nicht blos ihrer
atur nach geeignet, ilden und in e Weiſe anzuregen, ſondern
CS ird dieſer Zweck gar häufig auch wirklich erreicht; aus der
Production eines Schnellläufers oder Akrobaten aber dürfte
lich jemand einen poſitiv erhebenden Eindruck mitnehmen.

iezu kommt noch ein anderer wichtiger Umſtand, welcher der
eigentliche nia unſerer Erörterung geweſen iſt, daß nämlich die
in Rede ſtehenden Erwerbsarten mit größerer oder geringerer Ge
fährdung der Geſundhei oder geradezu des eben verbunden ſind
und gerade und ausſchließlich unter dieſem Geſichtspunkte werden
dieſelben von den Moraltheologen, allerdings meiſt nur mit wenigen
orten, beſprochen Wie autet das V  ei Der Alphons ſagt
(Th IIOT. 369.), daß diejenigen ſchwer ſündigen, we Gift
nehmen oder von einer Viper ſich beißen aſſen, die Wirkung
eines Gegengiftes 3u erproben, außer ſie wüßten auf run der
Erfahrung oder des Ausſpruches ſachverſtändiger Männer, daß ſie
dadurch einer wahrſcheinlichen Lebensgefahr (probabili periculo mortis
ſich nicht ausſetzen; hierauf — fort 77  t idem diceendum de
funambulis, ludentibus Peir funem In oeis 18 CUII probabili
periculo Vitae“. Der heilige Lehrer beruft ich hier auf die gleiche
Meinung der Salmanticenſer und anderer; inter den Oral⸗
theologen folgen die meiſten dieſer Doctrin, der hochwürdigſte Biſchof
Dr Erneſt Maria EL faſt mit denſelben Worten. Wirklich iſt
aber In dieſem Ausſpruche auch der allgemeine rundſatz für die
Beurtheilung von ſolchen gefährlichen Berufsgattungen gegeben: Eine
Berufsart, we den Menſchen einer wahrſcheinlichen Lebensgefahr
ausſetzt, UuLr dadurch anderen Menſchen eine Unterhaltung
erſchaffen oder aus ähnlichen geringfügigen Gründen, iſt als
un ſittlich verurtheilen und kann darum niemals als uläſſig
angeſehen werden, auch lus dem Grunde nicht, weil diejenigen, we
dieſes Gewerbe treiben, dadurch ihren Lebensunterhalt nden wollen
„Funambuli, ſagt ganz richtig ehmku (Th MoOr. II. 581.)
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aliique gesticulatores, qui gravi periculo 8686E exponunt,
xCusantur E guoe quaestus faciendi gratia haee agunt, dgu

sustentent nall ACtio prima St 20 temerariam OSten-
tationem, et II hae Ostentatione t téemeraria
audacia. Juam Alii mirantur. quaestus habetur quod intrinsecus
malum est.“ Er fügt aber bei „Verum 81 praecautione
a Consuetudine periculum ita minuitur, Ut SraVE PrO 18
NOII Sit, artem AII Cxerceri Der peccaminosum nondum est.“
ehnlich lautet auch das Urtheil, welches cavini In dieſer Beziehung
ällt (TIh MoOr d tom II PaS 410 5 Er ſpricht zunächſt
von jener heutzutage zahlreichen Gattung von Touriſten, „QUl nimis
fidenter II 1Ooeis difficillimis t arduis iter faciunt“. und von
anderen, we  E bei dem wimmen, dem 0  en von Bäumen und
ähnlichen Anläſſen ich eEfahren ausſetzen, und ſagt, ob dieſe durch
die Vernachläſſigung der pflichtmäßigen orge für Erhaltung des
Lebens chwer ündigen, „Don ita facile St definire; Sus enim,
indoles, autela Cetera hujusmodi fficere possunt, Ut PrO IPSis
nullum periculum Sit aut nonnisi remotum.“ Und dann ſetzt
bei: „Idem dicendum de excursoribus, aronautis Circulatoribus.
qui miros Saltus Gdifficillima tentamina agunt.“ Im Concreten
Falle handelt ES ſich omit immer Um das Urtheil ber die that  —

für das betreffende Subject beſtehende Gefahr ſt dieſe als
eine große, wahrſcheinliche anzuſehen, dann iſt wenigſtens für
dieſes Subject die Berufsart eine eu unſittliche und darum
unerlaubte. FJe weniger Gefahr aber für Geſundheit und Leben Wi
dem Gewerbe elbſt gelegen iſt, 1e beſſer und vollkommener die Vor⸗

und Rettungsmaßregeln dabei H Anwendung kommen, 1e mehr
der Einzelne durch langjährige Uebung die Gefahr ennen und der
ſelben entgehen elernt hat, Urz, 1e gewiſſer man Urtheilen kann, die
immerhin beſtehende Gefahr doch keine große, keine wahrſcheinliche,

leichter und zuverſichtlicher kann man auf die ſittliche Zuläſſigkeit
eines olchen Berufszweiges erkennen. Gerade darum können auch m
neuerer Zeit derartige Beſchäftigungen viel leichter als zuläſſig be
urthei werden, eil namentlich die Sicherheitsapparate bei weitem zweck⸗
mäſſiger und zuverläſſiger ſind, als PS in rüherer Zeit der Fall war,
und gewiß auch darum kann Linſenmann (Lehrbuch der bral
theologie 99.) mit Berechtigung agen „Nicht einmal diejenigen,
welche nicht zum eigentlichen Nutzen, ondern nur zur Erheiterung
der Mitmenſchen ein waghalſiges Geſchäft treiben, wie Akrobaten,
Athleten w., dürfte man aus dieſem Grunde allein ſchon
eines unſittlichen Gewerbes eihen.“ Freilich aber, wenn der Berufs
zweig als noch nicht als unſittlich verwerfen iſt, können
doch bei lusübung desſelben einzelne andlungen, Produc⸗
tionen oder wie ſie dann heißen mögen, vorkommen, E mit
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unverkennbarer großer Gefahr verbunden ind Wir erinnern an den
Verkehr von Löwenwärtern mit den Thieren der üſt innerhalb
des Aſfigs, nuLr Uum dem Publicum einen aufregenden Anblick 3u
bieten; eine Nothwendigkeit oder ein hinreichender Grund liegt hier
ahrlich nicht vor, die b der Gefahr iſt leider durch nur zu
viele n den Tagesblättern berichtete Unglücksfälle conſtatirt; eine
derartige Production iſt und bleibt Qher chwer unſittlich und
ündhaft

Wir wollen, um den Gegenſtand noch mehr 3u beleuchten, die
in Rede ſtehenden Berufszweige mit anderen zuſammenhalten, we  6
mit jenem MI der einen oder anderen Hinſicht Aehnlichkei auf
weiſen. Es gibt, namentlich In unſeren agen, Erwerbsarten, we  6
In ſich ſelbſt die nächſte Gefahr 8 Tobde oder doch des Siech
um und eines vorzeitigen Tobde tragen, wie die Arbeiten m
Kohlenbergwerken, Pulvermühlen, Schleifereien, chemiſchen Fabriken

dgl.; Dr Ludwig Hirt handelt hierüber In einer eigenen Schrift
(Leipzig „Die gewerblichen Vergiftungen und die von ihnen
beſonders heimgeſuchten Gewerbe und Fabriksbetriebe.“ Wir Uden
hier eine wirkliche ud zwar unausweichliche Gefahr für Geſundheit
und Leben, und doch wird kaum jemand die Zuläſſigkeit ahnlicher
Erwerbsarten In Abrede ſtellen wollen Hier wie bei den
von uns betrachteten Berufszweigen iſt der Endzweck, den die An
gehörigen derſelben aben, der gleiche, nämlich, ihren Lebensunterhalt
adurch erwerben. ein, während der nächſte, unmittelbare
Zweck, UIS Operis. bei Seiltänzern und ähnlichen „Künſtlern“
gerade m der Schauſtellung tollkühner Wagniſſe gelegen iſt, fördern
die Arbeiter u emiſchen Fabriken roducte Tage, E  E
für die menſf

1

E Geſellſchaft nothwendig oder doch wichtig oder
nützlich ind Der Endzweck der Individuen, Hnis opérantis, iſt allen
ein gemeinſamer: die icherung des Lebensunterhaltes. Allein bei
den gewerblichen Tbetten wird die größere oder geringere Gefährdung
der Geſundheit nd des Lebens aufgewogen durch die glei
mittelbar aus der Arbeit erwachſenden Vortheile für die Geſell
ſchaft; bei den von uns 3 beurtheilenden Beſchäftigungen aber iſt
der mit etwaigen Efahren gleich unmittelbar daraus hervorgehende
Erfolg kein anderer, als das 0 Vergnügen der Zuſchauer, welches
doch einer ernſten Gefährdung von Menſchenleben in gar keinem
Verhältniſſe tehen kann. Somit tellt ſi unter der Annahme
einer wirklichen Gefahr die ſittliche Unzuläſſigkeit dieſf Berufs⸗zweige heraus.

Stellen wir dieſelben. nunmehr zuſammen mit anderen nter
nehmungen, welche gleichfalls auf das Vergnügen des Publicums
abzielen, jedoch von keiner Gefahr für die Ausübenden begleitet ſind
Hieher ſind zu rechnen Ballettänze, gewiſſe „Volkstheater“, die be
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rüchtigten, ns allerdings Uuunr aus dem polizeilichen Verbote be⸗
kannten „Tingl Tangl“ dgl Der Endzweck der hiebei ſchäf
tigten Perſonen, fſnis opérantis, iſt tcherli ielfach auch kein
anderer, als der Erwerb des nöthigen Lebensunterhaltes; allein der
Hnis operis iſt hier geradezu ein ſchlechter die Unterhaltung der

und Zuhörer durch Vorführung ſchlüpfriger oder
dings obſcöner Darſtellungen nunquam 8unt facienda mala.
Ut eveniant bona. Gerade bei dieſen Berufsarten alſo zeigte EeS ſich
recht augenſcheinlich, daß der dem Werke innewohnende bedenkliche
oder chlechte Endzweck durch einen anderen, von dem Handelnden
beabſichtigten Zweck niemals ganz und gar aufgehoben, gleichſam
QAus dem Daſein geſcha verden könne. Omi ſo müſſen wir
bezüglich der uns beſchäftigenden Berufszweige folgern, kann ES
auch nie erlau ſein, den Lebensunterhalt adurch Uchen, daß
man zur bloßen Erheiterung der Mitmenſchen ſein Lehen nd eine
Geſundhei einer ernſten Gefährdung preisgibt, weil auch das chon
ittlich iſt

Wir reſumiren: Die In Rede ſtehenden Berufsarbeiten erſcheinen
bei der moraliſchen Beurtheilung In mehrfacher Richtung bedenklich
und für das Seelenheil der Angehörigen mindeſtens hinderlich; ſie
ind insbeſonders geradezu ſittlich verwerflich, wenn nd inſoweit
mit der Ausübung derſelben eine ernſte Gefährdung des Lebens oder
der Geſundheit verbunden iſt

Damit meinen wir nunmehr die ſichere Grundlage
haben für die noch weitere Unterſuchung, wie der Seelſorger,

insbeſonders der Beichtvater, Angehörige ſolcher Berufsarten be⸗
andeln habe Nur eine durchaus nothwendige Bemerkung müſſen
wir noch vorausſchicken. In der vorliegenden Frage ber die ſitt
iche Erlaubtheit der genannten Berufszweige, deren Erörterung
für die theologiſche Wiſſenſcha eine ſchwierige iſt und von deren
Entſcheidung in Concreten Fällen Scavini mit Recht ſagt 5non ita
facile ESt definire“. gibt zweifellos einen ErroOTr invin-
Cibilis. zuma bei ſolchen, die vielleicht von früheſter Jugend an
die Ausübung derartiger Berufsthätigkeiten gewohnt ind nd die
ſelben als nichts anderes betrachten, denn al eine von den vielen
Arten, die Exiſtenz des (ben riſten. nd nunmehr ſtellen wir
auf run des Geſagten für das Verhalten des Seelſorgers und
Beichtvaters gegen olche Berufsangehörige Folgendes auf

Sollte ich dem Seelſorger Gelegenheit bieten, auf Perſonen
einwirken zu können, welche einen der genannten Berufszweige erſt
wählen wollen, dann ird EL ſie avon na rräften zurückzuhalten
ſuchen, indem EL ihnen die damit verbundenen mannigfachen Gefahrenfür den frommen religiöſen Sinn, für die Sittlichkeit ud ogarfür das 1— Wohl und eben vor ugen Das Gleiche gilt,
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En EL auf Eltern Einfluß nehmen könnte welche eln Kind
ſolchen Lebensberufe beſtimmen wollen; 10 ſogar erum⸗

wandernden „Künſtlern“ die ſich ihm zu nähern uchen und
ber ihr hartes Brod klagen, kann mit kluger Schonung den
Rath ertheilen, wenigſtens für ihre Kinder Eerne andere Erwerbsart
ſuchen; ES iſt klar, daß derartige Vorſtellung beſonders
Cl Beichtſtuhle gemacht werden kann, da ieſelbe wohl
ganz unauffällig irgend Eein Wort des Pönitenten angeknüpft
werden mag

Wer einmal olchen eru chon treibt, wird kaum 16
Ein edenten fühlen, noch weniger äußern, ob doch dieſer Beruf
ittlich rlaubt ſei Würde aber jemand enen olchen Zweifel vor
tragen dann müßte ſich der Seelſorger vor allem über die
Lebensweiſe und insbefonders ber die wirklich vorhandene
Gefährdung des Lebens unterri  en laſſen Solange die Gefahr nicht
als ene große wahrſcheinliche bezeichnet werden muß, ware das
ufgeben des Berufes Urchau nicht aufzulegen ſondern
anzurathen, und auch das nUur, wenn die Ausſicht auf anderweitiges
Fortkommen für das betreffende Individuum nicht ungünſtig iſt
Was ſoll auch n Eln ſolcher Menſch bei den gegenwärtigen ſocialen
Verhältniſſen beginnen? Arbeit er  E EL nicht, etteln will und
darf EL nicht und darum kann auch nicht ver werden
ſein bisheriges Geſchä verlaſſen wenn die * nicht unzweifelhaft
unſittlich iſt Freilich aber die Darſtellung ergeben ſollte daß
die Beſchäftigung thatſächlich das Leben des Frageſtellers großen
Gefahr ausſetze dann ware ihm das ufgeben dieſer Berufsart
ſtrenge aufzutragen Man Urde ihm vorhalten müſſen das Wort
des errn „Quid prodest homini 81 mundum UIVETSUIII lucretur,
AnIlMmae SuaEe detrimentum Datlatur“ und ihn auch
an die Verheißung „Quaerite DPrimum regnum Dei t Justitiam
EUS 6t E adjicientur VObIS Und der Seelſorger
müßte und würde wohl thun was ſeinen dräften viel
El Ur Vermittlung Ener Stelle oder durch Verwendung bei
einflußreichen Perſönlichkeiten dem ndividuum für die Er  6 Zeit
Unterkunft und Unterhalt x

Wenn endlich Angehörige ſolcher Berufsgattungen mi dem
Seelſorger Verkehr reten eS rivaten Leben ſei eS
Beichtſtuhl und wenn ſich dabei von threr Elteé gar kein Bedenken

der Zuläſſigkeit thre Erwerbes undgibt dann ſoll der cel-
ſorger 10 mit keinem Orte die bona fdes erſelben in? Wanken
brin Er kann und ſoll aber allerdings während b ber die
Erwerbsart ſe keinerlei Weiſe Eun Urtheil Qaus II die Be
merkung vorbringen, daß hier Wie üherall andespflichten und
darum auch Standesſünden gebe und daß ETL darum vor etzteren
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varnen wolle; EL kann den Leiter einer Geſellſcha arnen
vor Anordnung, die übrigen vor Uebernahme eigentlich waghalſiger
tollkühner Productionen, kann ihnen auftragen, alle zweckmäßigen
Vorkehrungen zur Verhütung von Gefahren und Unglücksfällen
treffen, namentlich auch beſtändig die größtmögliche Vorſicht anzu  —
wenden, die ſie 10 nicht etwa Im Vertrauen auf ihre Fertigkeit und
Uebung und bisherige Bewahrung vor Unfällen außer Acht laſſen
ollen; und wenn ſie dann auch noch ermahnt, daß ſie doch
täglich ott und den heiligen Schutzengel bitten ollen Um Schutz
und elſtan bei ihrem wenigſtens ni ungefährlichen Berufe,
hat ETL dadurch auch noch ein vielleicht recht fruchtbares Samenkorn
in ihr Herz gelegt. Der Seelſorger hat 10 gar manchmal Gelegenheit
zu erfahren, wie empfänglich Oft ſolche eute ind für ein liebreiches
und herzliches Wort und auch für religiöſe Zuſprüche

Wal ing Pfarrvicar Joſef Sailer

III (Ein Scherz als Gerichtsfall.) Am März IJ
gelangte vor der 91 Abtheilung des Schöffengerichtes 3u Berlin
folgender Fall zur Verhandlung. Rentier pielte eines Abends in
einem Berliner Reſtaurant mit zwei Bekannten cat Hiebei ent⸗
pann ſich zwiſchen ihm und einem bekannten errn ern ziemlich

ich 309 der Rentier aus ſeiner Taſcheeftiger Wortwechſel.
einen Revolver hervor, und ami auf zielend, rief un drohen⸗
dem Tone die Drte Aus: 77 Ach was, Sie noch ange reden,
ſchieße ich Sie ber den Haufen!“ Die Drohung war von einer
höchſt draſtiſchen Wirkung. Herr fiel rücklings vom Stuhle und
blieb ohnmächtig auf dem Boden liegen. Die Anweſenden ekamen
einen geringen Schrecken, beſonders die eiden Mitſpieler beeilten
ich, dem Ohnmächtigen zu eilen nd ihn wieder ſich
zu bringen. ies gelang denn auch bald Der entier beſchwor un
errn G., ihm den unziemlichen erz ni übel zu nehmen, nd
orderte ihn auf, durch Beſichtigung des vermeintlichen Revolvers
ich zu überzeugen, daß derſelbe ein zuſammenlegbarer Stiefelknecht
in Form eines Revolvers eweſen Der wieder in Lehen Ge
rufene war einen Entſchuldigungen und Aufklärungen zugänglich,
entfernte ſich vielmehr voller uth mit der Erklärung, daß e
Sache der Staatsanwaltſchaft unterbreiten Urde Er fü rte ſein
Vorhaben auch aus achdem jedoch der Beſchuldigte den Sachverhalt
mitgetheilt nd das bewußte Holz⸗Inſtrument vorgezeigt atte,
klärte der taatsanwal elbſt, daß unter dieſen Umſtänden die
Anklage ni aufrechterhalten könne, da * ich 10 nich eine ernſtli
gemeinte Drohung, ondern nur Uum einen erz andelte, deſſen
Folgen man nicht habe vorausſehen können; beantragte eshalb
die Freiſprechung, auf der Gerichtshof auch erkannte.  40


